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lung, wenn die Kammer beschließt, eine solche durchzuführen. 3 Die Kammer
entscheidet durch Urteil.

Art. 81 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und Urteilen.
Unbeschadet der Bestimmungen über die Wiederaufnahme des Verfahrens

und die Wiedereintragung von Beschwerden im Register kann der Gerichtshof
Schreib- oder Rechenfehler sowie offensichtliche Unrichtigkeiten von Amts
wegen oder wenn eine Partei dies innerhalb eines Monats nach Verkündung
der Entscheidung oder des Urteils beantragt, korrigieren.

Kapitel IX. Gutachten

Art. 82 [Erstattung von Gutachten] 1 Im Verfahren zur Erstattung von
Gutachten wendet der Gerichtshof neben den Artikeln 47, 48 und 49 der
Konvention1) die folgenden Bestimmungen an. 2 Er wendet ferner die übrigen
Bestimmungen dieser Verfahrensordnung an, soweit er dies für angebracht hält.

Art. 83 [Antrag auf Erstattung] 1 Der Antrag auf Erstattung eines Gut-
achtens ist beim Kanzler einzureichen. 2 Er muss die Frage, zu der das Gut-
achten des Gerichtshofs angefordert wird, vollständig und genau bezeichnen;
ferner sind anzugeben
a) der Tag, an dem das Ministerkomitee den Beschluss nach Artikel 47 Absatz 3

der Konvention1) gefasst hat;
b) Name und Adresse der Personen, die vom Ministerkomitee benannt worden

sind, um dem Gerichtshof alle benötigten Erläuterungen zu geben.
3 Dem Antrag sind alle Unterlagen beizufügen, die zur Klärung der Frage
dienen können.

Art. 84 [Weiterleitung des Antrags] (1) Nach Eingang des Antrags über-
mittelt der Kanzler allen Mitgliedern des Gerichtshofs eine Kopie des Antrags
sowie der beigefügten Unterlagen.

(2) Er teilt den Vertragsparteien mit, dass sie zu dem Antrag schriftlich
Stellung nehmen können.

Art. 85 [Fristen] (1) Der Präsident des Gerichtshofs bestimmt die Fristen für
die Einreichung der schriftlichen Stellungnahmen oder sonstigen Unterlagen.

(2) 1 Die schriftlichen Stellungnahmen oder sonstigen Unterlagen sind beim
Kanzler einzureichen. 2 Der Kanzler übermittelt allen Mitgliedern des Gerichts-
hofs, dem Ministerkomitee und jeder Vertragspartei eine Kopie.

Art. 86 [Erläuterung der Stellungnahmen] Nach Abschluss des schriftli-
chen Verfahrens entscheidet der Präsident des Gerichtshofs, ob den Vertrags-
parteien, die schriftlich Stellung genommen haben, Gelegenheit gegeben wer-
den soll, ihre Stellungnahmen in einer zu diesem Zweck anberaumten mündli-
chen Verhandlung zu erläutern.

1) Nr. 3.
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Art. 87 [Bildung einer Großen Kammer] (1) Für die Behandlung des
Antrags auf Erstattung eines Gutachtens wird eine Große Kammer gebildet.

(2) Ist die Große Kammer der Auffassung, dass der Antrag nicht in ihre
Zuständigkeit nach Artikel 47 der Konvention1) fällt, so stellt sie dies in einer
begründeten Entscheidung fest.

Art. 88 [Abstimmung] (1) 1 Begründete Entscheidungen und Gutachten
werden von der Großen Kammer mit Stimmenmehrheit beschlossen. 2 Die
Zahl der Richter, welche die Mehrheit gebildet haben, ist darin anzugeben.

(2) Jeder Richter kann, wenn er dies wünscht, der begründeten Entschei-
dung oder dem Gutachten des Gerichtshofs entweder eine Darlegung seiner
zustimmenden oder abweichenden persönlichen Meinung oder die bloße Fest-
stellung seines abweichenden Votums beifügen.

Art. 89 [Verkündung] 1 Die begründete Entscheidung oder das Gutachten
kann in öffentlicher Sitzung vom Präsidenten der Großen Kammer oder von
einem von ihm beauftragten anderen Richter in einer der beiden Amtssprachen
verlesen werden, nachdem das Ministerkomitee und alle Vertragsparteien be-
nachrichtigt worden sind. 2 Andernfalls gilt die Übermittlung nach Artikel 90
als Verkündung des Gutachtens oder der begründeten Entscheidung.

Art. 90 [Unterzeichnung; Urschrift] 1 Das Gutachten oder jede begründe-
te Entscheidung wird vom Präsidenten der Großen Kammer und vom Kanzler
unterzeichnet. 2 Die ordnungsgemäß unterzeichnete und gesiegelte Urschrift
wird im Archiv des Gerichtshofs verwahrt. 3 Der Kanzler übermittelt dem
Ministerkomitee, den Vertragsparteien und dem Generalsekretär des Europarats
eine beglaubigte Kopie.

Kapitel X. Prozesskostenhilfe

Art. 91 [Gewährung] (1) Der Kammerpräsident kann einem Beschwerde-
führer, der eine Beschwerde nach Artikel 34 der Konvention1) erhoben hat, auf
dessen Antrag oder von Amts wegen für die Verfolgung seiner Sache Prozess-
kostenhilfe bewilligen, nachdem die beschwerdegegnerische Vertragspartei
nach Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b dieser Verfahrensordnung zur Zulässig-
keit der Beschwerde Stellung genommen hat oder die Frist hierfür abgelaufen
ist.

(2) Wird einem Beschwerdeführer für die Verfolgung seiner Sache vor der
Kammer Prozesskostenhilfe bewilligt, so gilt die Bewilligung vorbehaltlich des
Artikels 96 im Verfahren vor der Großen Kammer weiter.

Art. 92 [Voraussetzungen] Prozesskostenhilfe kann nur bewilligt werden,
wenn der Kammerpräsident feststellt,
a) dass die Bewilligung dieser Hilfe für die ordnungsgemäße Prüfung der

Rechtssache vor der Kammer notwendig ist;
b) dass der Beschwerdeführer nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt,

um die anfallenden Kosten ganz oder teilweise zu begleichen.

1) Nr. 3.
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Art. 93 [Finanzielle Mittel des Beschwerdeführers] (1) 1 Um festzustel-
len, ob der Beschwerdeführer über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um
die anfallenden Kosten ganz oder teilweise zu begleichen, wird er aufgefordert,
ein Erklärungsformular auszufüllen, aus dem sein Einkommen, sein Kapital-
vermögen und seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber Unterhaltsberech-
tigten sowie alle sonstigen finanziellen Verpflichtungen hervorgehen. 2 Diese
Erklärung muss von der oder den zuständigen innerstaatlichen Behörde(n)
bestätigt sein.

(2) Die betroffene Vertragspartei wird aufgefordert, schriftlich Stellung zu
nehmen.

(3) 1 Nach Eingang der in den Absätzen 1 und 2 genannten Unterlagen ent-
scheidet der Kammerpräsident, ob Prozesskostenhilfe bewilligt oder abgelehnt
wird. 2 Der Kanzler informiert die betroffenen Parteien.

Art. 94 [Honorare für Rechtsbeistand] (1) 1 Honorare dürfen nur einem
Rechtsbeistand oder einer anderen nach Artikel 36 Absatz 4 bestellten Person
gezahlt werden. 2 Gegebenenfalls können auch mehreren Vertretern Honorare
gezahlt werden.

(2) Die Prozesskostenhilfe kann außer den Honoraren auch die Fahrt- und
Aufenthaltskosten sowie andere notwendige Auslagen umfassen, die dem Be-
schwerdeführer oder der zu seinem Vertreter bestellten Person entstehen.

Art. 95 [Höhe der Kosten] Nach Bewilligung der Prozesskostenhilfe be-
stimmt der Kanzler
a) die Höhe der Honorare entsprechend den geltenden Tarifen;
b) den Betrag der zu zahlenden Kosten.

Art. 96 [Rücknahme der Bewilligung] Der Kammerpräsident kann die
Bewilligung der Prozesskostenhilfe jederzeit rückgängig machen oder ändern,
wenn er feststellt, dass die Voraussetzungen nach Artikel 92 nicht mehr erfüllt
sind.

Titel III. Übergangsbestimmungen

Art. 97, 98 (aufgehoben)

Art. 99 Verhältnis zwischen Gerichtshof und Kommission. (1) In
Rechtssachen, die dem Gerichtshof nach Artikel 5 Absätze 4 und 5 des Pro-
tokolls Nr. 11 zur Konvention vorgelegt werden, kann der Gerichtshof die
Kommission bitten, eines oder mehrere ihrer Mitglieder für die Teilnahme an
der Prüfung der Rechtssache vor dem Gerichtshof zu entsenden.

(2) In Rechtssachen nach Absatz 1 berücksichtigt der Gerichtshof den von
der Kommission nach dem früheren Artikel 31 der Konvention1) angenom-
menen Bericht.

1) Nr. 3.
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(3) Wenn der Kammerpräsident nichts anderes bestimmt, sorgt der Kanzler
so bald wie möglich nach der Anrufung des Gerichtshofs für die Veröffent-
lichung des Berichts.

(4) Im Übrigen bleibt in Rechtssachen, die dem Gerichtshof nach Artikel 5
Absätze 2 bis 5 des Protokolls Nr. 11 vorliegen, die Verfahrensakte der Kom-
mission, einschließlich aller Schriftsätze und Stellungnahmen, vertraulich, wenn
der Kammerpräsident nichts anderes bestimmt.

(5) In Rechtssachen, in denen die Kommission Beweise erhoben hat, aber
nicht in der Lage war, einen Bericht nach dem früheren Artikel 31 der Kon-
vention anzunehmen, berücksichtigt der Gerichtshof die Protokolle und Un-
terlagen sowie die Meinungen, welche die Kommissionsbeauftragten im An-
schluss an die Beweiserhebung geäußert haben.

Art. 100 Verfahren vor einer Kammer und der Großen Kammer.
(1) Wird eine Rechtssache dem Gerichtshof nach Artikel 5 Absatz 4 des

Protokolls Nr. 11 zur Konvention vorgelegt, so entscheidet ein nach Artikel 24
Absatz 61) dieser Verfahrensordnung gebildeter Ausschuss der Großen Kammer,
ob der Fall von einer Kammer oder von der Großen Kammer geprüft wird; der
Ausschuss entscheidet ausschließlich auf der Grundlage der Akten.

(2) Wird die Rechtssache von einer Kammer entschieden, so ist ihr Urteil
nach Artikel 5 Absatz 4 des Protokolls Nr. 11 endgültig, und Artikel 73 dieser
Verfahrensordnung findet keine Anwendung.

(3) Rechtssachen, die dem Gerichtshof nach Artikel 5 Absatz 5 des Pro-
tokolls Nr. 11 übertragen sind, werden der Großen Kammer vom Präsidenten
des Gerichtshofs vorgelegt.

(4) Bei jeder Rechtssache, die der Großen Kammer nach Artikel 5 Absatz 5
des Protokolls Nr. 11 vorliegt, wird die Große Kammer durch Richter einer
der in Artikel 24 Absatz 3 dieser Verfahrensordnung bezeichneten Gruppen
ergänzt, die im Rotationsverfahren bestimmt werden; beide Gruppen werden
abwechselnd herangezogen.

Art. 101 Bewilligung der Prozesskostenhilfe. Ist einem Beschwerdefüh-
rer in Rechtssachen, die dem Gerichtshof nach Artikel 5 Absätze 2 bis 5 des
Protokolls Nr. 11 zur Konvention vorliegen, im Verfahren vor der Kommission
oder dem früheren Gerichtshof Prozesskostenhilfe bewilligt worden, so gilt die
Bewilligung im Verfahren vor dem Gerichtshof weiter; Artikel 96 dieser Ver-
fahrensordnung bleibt vorbehalten.

Art. 102 Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. (1) Anträge einer
Partei auf Wiederaufnahme eines Verfahrens des früheren Gerichtshofs werden
vom Präsidenten des Gerichtshofs je nach Fall nach Artikel 51 oder 52 einer
Sektion zugewiesen.

(2) Ungeachtet des Artikels 80 Absatz 3 bildet der Präsident der betroffenen
Sektion für die Behandlung des Antrags eine neue Kammer.

1) Amtl. Anm.: Alte, vor dem 8. Dezember 2000 geltende Fassung

8 EMRKVerfO Art. 100–102 Europ. Gerichtshof für Menschenrechte



143

(3) Dieser Kammer gehören von Amts wegen folgende Mitglieder an:
a) der Sektionspräsident
sowie, unabhängig davon, ob sie der betroffenen Sektion angehören,
b) der für die betroffene Vertragspartei gewählte Richter oder, wenn dieser

verhindert ist, ein Richter, der nach Artikel 29 benannt wird;
c) die Mitglieder des Gerichtshofs, die der ursprünglichen Kammer des frühe-

ren Gerichtshofs, die das Urteil gefällt hat, angehört haben.
(4)

a) Der Sektionspräsident bestimmt die übrigen Mitglieder der Kammer aus
dem Kreis der Mitglieder der betroffenen Sektion durch das Los.

b) Die Mitglieder der Sektion, die nicht auf diese Weise bestimmt wurden,
tagen als Ersatzrichter.

Titel IV. Schlussbestimmungen

Art. 103 Änderung oder Aussetzung der Anwendung von Bestim-
mungen. (1) 1 Änderungen von Bestimmungen dieser Verfahrensordnung
können von der Mehrheit der in Plenarsitzung tagenden Richter auf vorheri-
gen Vorschlag hin angenommen werden. 2 Der schriftliche Änderungsvorschlag
muss dem Kanzler spätestens einen Monat vor der Sitzung zugehen, in der er
geprüft werden soll. 3 Erhält der Kanzler einen solchen Vorschlag, so setzt er so
bald wie möglich alle Mitglieder des Gerichtshofs davon in Kenntnis.

(2) 1 Die Anwendung von Bestimmungen, welche die interne Arbeitsweise
des Gerichtshofs betreffen, kann auf Vorschlag eines Richters sofort ausgesetzt
werden, vorausgesetzt, dass die betroffene Kammer den Vorschlag einstimmig
annimmt. 2 Die Aussetzung ist nur für den konkreten Fall wirksam, für den sie
vorgeschlagen wurde.

Art. 104 Inkrafttreten der Verfahrensordnung. Diese Verfahrensordnung
tritt am 1. November 1998 in Kraft.

Europ. Gerichtshof für Menschenrechte Art. 103, 104 EMRKVerfO 8
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9. Gesetz über das Bundesverfassungsgericht
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 19931)

(BGBl. I S. 1473)
FNA 1104-1

zuletzt geänd. durch Art. 4 G zur Umsetzung der RL (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur
Anpassung datenschutzrechtl. Bestimmungen an die VO (EU) 2016/679 v. 20.11.2019 (BGBl. I

S. 1724)

I. Teil. Verfassung und Zuständigkeit des
Bundesverfassungsgerichts

§ 1 [Stellung und Sitz des Gerichts] (1) Das Bundesverfassungsgericht ist
ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängi-
ger Gerichtshof des Bundes.

(2) Der Sitz des Bundesverfassungsgerichts ist Karlsruhe.
(3) Das Bundesverfassungsgericht gibt sich eine Geschäftsordnung, die das

Plenum beschließt.

§ 2 [Senate] (1) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten.
(2) In jeden Senat werden acht Richter gewählt.
(3) 1Drei Richter jedes Senats werden aus der Zahl der Richter an den

obersten Gerichtshöfen des Bundes gewählt. 2Gewählt werden sollen nur
Richter, die wenigstens drei Jahre an einem obersten Gerichtshof des Bundes
tätig gewesen sind.

§ 3 [Qualifikation für das Richteramt] (1) Die Richter müssen das 40. Le-
bensjahr vollendet haben, zum Bundestag wählbar sein und sich schriftlich
bereit erklärt haben, Mitglied des Bundesverfassungsgerichts zu werden.

(2) Sie müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz besitzen oder bis zum 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet die Befähigung als Diplomjurist erwor-
ben haben und nach Maßgabe des Einigungsvertrages einen gesetzlich geregel-
ten juristischen Beruf aufnehmen dürfen.

(3) 1 Sie können weder dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregie-
rung noch den entsprechenden Organen eines Landes angehören. 2Mit ihrer
Ernennung scheiden sie aus solchen Organen aus.

(4) 1Mit der richterlichen Tätigkeit ist eine andere berufliche Tätigkeit als
die eines Lehrers des Rechts an einer deutschen Hochschule unvereinbar. 2Die
Tätigkeit als Richter des Bundesverfassungsgerichts geht der Tätigkeit als
Hochschullehrer vor.

1) Neubekanntmachung des BVerfGG idF der Bek. v. 12.12.1985 (BGBl. I S. 2229) in der ab 11.8.
1993 geltenden Fassung.
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§ 4 [Amtszeit] (1) Die Amtszeit der Richter dauert zwölf Jahre, längstens bis
zur Altersgrenze.

(2) Eine anschließende oder spätere Wiederwahl der Richter ist ausgeschlos-
sen.

(3) Altersgrenze ist das Ende des Monats, in dem der Richter das 68. Lebens-
jahr vollendet.

(4) Nach Ablauf der Amtszeit führen die Richter ihre Amtsgeschäfte bis zur
Ernennung des Nachfolgers fort.

§ 5 [Wahlorgane] (1) 1Die Richter jedes Senats werden je zur Hälfte vom
Bundestag und vom Bundesrat gewählt. 2Von den aus der Zahl der Richter an
den obersten Gerichtshöfen des Bundes zu berufenden Richtern werden einer
von dem einen, zwei von dem anderen Wahlorgan, von den übrigen Richtern
drei von dem einen, zwei von dem anderen Wahlorgan in die Senate gewählt.

(2) Die Richter werden frühestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit
ihrer Vorgänger oder, wenn der Bundestag in dieser Zeit aufgelöst ist, innerhalb
eines Monats nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages gewählt.

(3) Scheidet ein Richter vorzeitig aus, so wird der Nachfolger innerhalb
eines Monats von demselben Bundesorgan gewählt, das den ausgeschiedenen
Richter gewählt hat.

§ 6 [Wahlverfahren im Bundestag] (1) 1Die vom Bundestag zu berufenden
Richter werden auf Vorschlag des Wahlausschusses nach Absatz 2 ohne Aus-
sprache mit verdeckten Stimmzetteln gewählt. 2Zum Richter ist gewählt, wer
eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens die
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt.

(2) 1Der Bundestag wählt nach den Regeln der Verhältniswahl einen Wahl-
ausschuß für die Richter des Bundesverfassungsgerichts, der aus zwölf Mitglie-
dern des Bundestages besteht. 2 Jede Fraktion kann einen Vorschlag einbringen.
3Aus den Summen der für jeden Vorschlag abgegebenen Stimmen wird nach
dem Höchstzahlverfahren (d'Hondt) die Zahl der auf jeden Vorschlag gewähl-
ten Mitglieder errechnet. 4Gewählt sind die Mitglieder in der Reihenfolge, in
der ihr Name auf dem Vorschlag erscheint. 5 Scheidet ein Mitglied des Wahl-
ausschusses aus oder ist es verhindert, so wird es durch das nächste auf der
gleichen Liste vorgeschlagene Mitglied ersetzt.

(3) Das älteste Mitglied des Wahlausschusses beruft die Mitglieder des Wahl-
ausschusses unverzüglich unter Einhaltung einer Ladungsfrist von einer Woche
ein und leitet die Sitzung, die fortgesetzt wird, bis Vorschläge über alle zu
wählenden Richter beschlossen sind.

(4) Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur Verschwiegenheit über die
ihnen durch ihre Tätigkeit im Wahlausschuß bekanntgewordenen persönlichen
Verhältnisse der Bewerber sowie über die hierzu im Wahlausschuß gepflogenen
Erörterungen und über die Abstimmung verpflichtet.

(5) Ein Wahlvorschlag wird mit mindestens acht Stimmen der Mitglieder des
Wahlausschusses beschlossen.

§ 7 [Wahlverfahren im Bundesrat] Die vom Bundesrat zu berufenden
Richter werden mit zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates gewählt.

9 BVerfGG §§ 4–7 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht


